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1. PRÜFUNGSAUFTRAG 
 

Die Geschäftsführung des Zweckverbandes Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler hat die 
örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Mönchengladbach mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.5) unter Einbeziehung 
der Buchführung und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2018 (Anlage 6.1.1)   

des Zweckverbandes Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler, 

nachfolgend auch “Zweckverband“ genannt, beauftragt. 

Der Zweckverband bedient sich der örtlichen Rechnungsprüfung der 
Stadt Mönchengladbach, nachfolgend auch „Rechnungsprüfung“ genannt, auf Basis der 
Satzung und des entsprechenden Beschlusses der Verbandsversammlung vom 
08. Dezember 2017. 

Der Geschäftsführer des Zweckverbandes hat unter Vereinbarung der „Allgemeinen 
Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungs-
gesellschaften von November 2016“ an die exner.Steuerberatungsgesellschaft mbH den 
Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 zu erstellen.  

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte gemäß Bescheinigung des Steuerberaters 
vom 28. Februar 2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung.  

Die Buchführung, die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 des Zweckverbandes ist von der 
Rechnungsprüfung dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des 
Zweckverbandes vermittelt. Die Prüfung hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die 
gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzung beachtet worden sind. Der 
Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften des GkG NRW sowie den 
Vorschriften zur Rechnungslegung nach GO NRW aufgestellt. 

In die Prüfung des Jahresabschlusses sind auch die Buchführung und das Inventar mit 
einzubeziehen. Ferner ist der Inhalt des Lageberichts zu prüfen, ob dieser in Einklang steht 
mit dem Jahresabschluss und ob die sonstigen Angaben eine zutreffende Darstellung von 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes vermitteln. 

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anlehnung 
an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) erstellt wurde.  
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2. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung 

2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 

Im Jahresabschluss sowie im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung 
eine insgesamt zutreffende Beurteilung zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf 
des Zweckverbandes wiedergegeben. 

Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht wurden zum 28.02.2019 erstellt. Der gemäß  
§ 95 Abs. 3 GO NRW festgelegte Aufstellungszeitraum von drei Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres für die Aufstellung des Jahresabschlusses wurde somit eingehalten.  

Der Zweckverband erstellt erstmalig zum 31. Dezember 2018 einen Jahresabschluss sowie 
einen Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018. Für 
das Rumpfwirtschaftsjahr 2017 hat der Zweckverband auf eine entsprechende Erstellung 
verzichtet. 

Die nach Auffassung der Rechnungsprüfung wesentlichen Aussagen im Jahresabschluss 
sowie Lagebericht 2018 zum Geschäftsverlauf des Zweckverbandes werden im Folgenden 
zusammenfassend dargestellt: 

• Der Zweckverband wurde im Dezember 2017 gegründet. Er dient der Konkretisierung 
und Umsetzung einer bereits in 2016 erstellten visionären Entwicklungsperspektive, 
dem sogenannten „Drehbuch Tagebaufolgelandschaft Garzweiler“. 

• Zu den Verbandsmitgliedern zählen die Stadt Mönchengladbach, die Stadt Erkelenz, 
die Stadt Jüchen und die Gemeinde Titz sowie darüber hinaus als beratendes 
Mitglied ohne Stimmrecht das Unternehmen RWE Power AG. 

• Das Verbandsgebiet liegt im Rheinischen Revier und umfasst rund 
430 Quadratkilometer. 

• Der Zweckverband beschäftigt sich mit der Entwicklung der Tagebaufolgelandschaft 
Garzweiler und ihrer Umgebung unter Berücksichtigung des regionalen 
Strukturwandels. Die Aufgaben des Zweckverbands bilden im Besonderen die 
Themenfelder Landschaft, Gesellschaft, Wirtschaft, Städtebau und Infrastruktur. 
Desweiteren führt der Zweckverband die Abstimmung der gemeinsamen Planungen, 
die gemeinsame Weiterentwicklung der Perspektiven, die Qualitätssicherung, die 
Wahrnehmung der Aufgaben als weiterer Träger öffentlicher Belange in den 
gesetzlichen Planungsverfahren und die gemeinsame Flächenentwicklung und  
-bewirtschaftung durch. 

• Die Geschäfte des Zweckverbandes wurden bis zum 30. September 2018 durch den 
Verbandsvorsteher geführt. Zum 01. Oktober 2018 besteht mit Beginn der Tätigkeit 
des Geschäftsführers eine ordentliche Geschäftsstelle. 

• In 2018 wurde das Initialprojekt „Leitbildentwicklung“ in Auftrag gegeben. Das Projekt 
hat das Ziel eine systematische Grün- und Landschaftsentwicklung um den Tagebau 
herum zu entwickeln und parallel zum Betrieb und der laufenden Rekultivierung die 
Umgebung bereits wieder zu vernetzen. 

• Darüber hinaus wurden das Projekt „Leitbildentwicklung“ beauftragt. Dieses Projekt 
beinhaltet die Entwicklung eines Leitbildes für die Rekultivierung der Tagebauflächen. 
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Das vorhandene Grobkonzept soll hierdurch im Hinblick auf die Nutzungsziele und 
die räumliche Struktur konkretisiert werden. Hierbei sind insbesondere die Topografie 
sowie die Erschließungs- und Grünstruktur des Teilraums zu klären und 
Entwicklungsperspektiven für die Region zu erstellen. 

• Die Ordentlichen Erträge des Haushaltsjahres betragen 537 TEUR. Diese setzen sich 
im Wesentlichen aus den Zuwendungen und allgmeinen Umlagen i.H.v. 535 TEUR 
zusammen. Hiervon entfallen auf die Verbandsmitglieder 425 TEUR sowie auf die 
RWE Power AG 75 TEUR. 

• Die Ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres betragen 177 TEUR. Diese 
betreffen im Wesentlichen Aufwendungen aus abgerechneten Abschlägen für die 
Projekte „Grünes Band“ (62 TEUR) und “Innovation Valley“ (38 TEUR) sowie 
Personalaufwendungen (25 TEUR), Aufwendungen für die Personalbeschaffung  
(21 TEUR) und Sitzungsgelder (14 TEUR). Aufgrund der Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit in 2018 und der Besetzung der Position des Geschäftsführers zum 
01. Oktober 2018 sind die Ordentlichen Aufwendungen signifikant geringer 
ausgefallen als geplant.  

• Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 360 TEUR.  

• Die Bilanzsumme beträgt 500 TEUR. Die Aktiva besteht ausschließlich aus liquiden 
Mitteln. Die Passiva beinhaltet den Jahresüberschuss (360 TEUR), Verbindlichkeiten 
(133 TEUR) sowie Sonstige Rückstellungen (8 TEUR). Die Eigenkapitalquote des 
Zweckverbands beläuft sich auf 83,7 %. 

• Die Finanzrechnung weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
i.H.v. 500 TEUR aus. Der Finanzmittelüberschuss ist in gleicher Höhe entstanden. 

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf des Zweckverbandes 
geben insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage des Zweckverbandes wider. 
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2.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 

Im Lagebericht wurden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche 
Aussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung des Zweckverbands getroffen: 

Als Chance für die Tagebaufolgelandschaft wird die weiterhin dynamische Entwicklung der 
Region angesehen, die die Nachfrage nach Flächen für Wohnbauland, die gewerbliche 
Entwicklung, für Produktion von regenerativen Energien, für Landwirtschaft und den 
Naturschutz birgt. Darüber hinaus wird die aktuelle politische Diskussion zur Energiewende, 
im Besonderen zum Ausstieg aus der Kohleverstromung, voraussichtlich zu 
Strukturförderprogrammen führen. Hieraus können sich für den Bereich des Verbands-
gebiets weitere Fördermittel zur Finanzierung der Projekte und gegebenenfalls weitere 
Investitionmöglichkeiten des Zweckverbands ergeben. 
 
Als wesentliches Risiko wird im Lagebericht auf die noch nicht verbindliche Regelung per 
Gesetz oder Vertrag bezüglich der Energiewende und des Ausstiegs aus der 
Braunkohleverstromung eingegangen. Veränderungen von Rahmenbedingungen würden 
Abläufe in der Projektentwicklung verzögern oder Anpassungen der Planungen bedingen. 
Als dauerhaftes Risiko wird die Verfügbarkeit von Flächen für die Umsetzung der geplanten 
Projekte angesehen.  

Die Aussagen im Lagebericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung sowie die 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung nach Auffassung der Rechnungsprüfung 
zutreffend wieder. 

 

2.2 Unregelmäßigkeiten 

Bei der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts wurden 
keine Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzenden 
Satzung oder Tatsachen, die schwer wiegende Verstöße der Geschäftsführung gegen 
Gesetz oder Satzung erkennen lassen, festgestellt. 
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3. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung des 
Zweckverbandes. 

Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten 
pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Inventars und über den Lagebericht abzugeben. 

Dazu hat die Rechnungsprüfung die Buchführung und das Inventar, den Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2018, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der 
Bilanz sowie dem Anhang (Anlagen 6.1.2 bis 6.1.5) und den Lagebericht für das 
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 (Anlage 6.1.1) des Zweckverbandes 
geprüft. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften des GkG NRW sowie 
der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW aufgestellt. 

Gegenstand der Prüfung ist der von der Geschäftsführung des Zweckverbandes zum  
28. Februar 2019 aufgestellte Jahresabschluss 2018. 

Im Rahmen des Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und 
der ergänzenden Satzung über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die 
Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von 
Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlicher Tatbestände, soweit sie nicht die Ordnungs-
mäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

3.2 Art und Umfang der Prüfung 

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach §§ 101 und 103 GO NRW und dem 
risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein 
hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der 
Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. 

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung eine am Risiko des 
Zweckverbandes ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung 
wurde auf der Grundlage von Auskünften der mit der Erstellung des Jahresabschlusses 
beauftragten Steuerberatungsgesellschaft und erster analytischer Prüfungshandlungen 
umgesetzt. 

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die 
Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht ein. Sie beinhaltet die 
Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und 
wesentlicher Einschätzungen der Geschäftsführung des Zweckverbandes sowie eine 
Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
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Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts waren die 
Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung 
der während der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden, ob sie in 
Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Stadt vermitteln und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
darstellen. 

Die Prüfung umfasst aussagebezogene, analytische und einzelfallbezogene 
Prüfungshandlungen die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten 
Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl. 

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden 
Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt: 

• Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

• Liquide Mittel 

• Verbindlichkeiten 

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz der 
Mitarbeiter wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der 
Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. 

Die Prüfungstätigkeiten fanden in den Monaten März und April 2019 statt. Die Rechnungs-
prüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das 
Prüfungsurteil bildet. 

Der Fachbereich Rechnungsprüfung kommt den gestellten Anforderungen mit einer 
ausführlichen Berichterstattung zu den einzelnen Prüfungsergebnissen und ihren 
Auswirkungen auf den Aussagegehalt des Jahresabschlusses 2018 nach.  

Alle wesentlichen materiellen Feststellungen - gemäß Nachbuchungsliste der Rechnungs-
prüfung - aus der laufenden Prüfung wurden noch während der Prüfung vom Ersteller 
aufgegriffen und buchhalterisch umgesetzt. 
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4. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR 
RECHNUNGSLEGUNG 

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung 
der Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Satzung. Die 
aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen im Wesentlichen 
zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. 

Die Bestandsnachweise der liquiden Mittel, des Kapitals, der Verbindlichkeiten und der 
Rückstellungen sind erbracht worden. 

4.1.2 Jahresabschluss 

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind den gesetzlichen 
Vorschriften entsprechend gegliedert. Die liquiden Mittel, die Verbindlichkeiten und das 
Kapital wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. Für erkennbare Risiken wurden 
Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet. 

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, 
der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die vom Zweckverband 
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflicht-
angaben. 

Der Anhang des Jahresabschlusses beinhaltet die gesetzlich geforderten Erläuterungen zur 
Bilanz und Ergebnisrechnung. 

Gemäß § 44 GemHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen 
der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.  

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2018 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften 
Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden 
Satzung entspricht. 

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt grundsätzlich unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

  



  Seite 8 von 10 

 

 

5. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die Rechnungsprüfung dem als Anlagen 6.1.2 bis 6.1.5 
beigefügten Jahresabschluss des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2018 und dem als 
Anlage 6.1.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2018 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

"Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung: 

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, 
Finanzrechnung und Anhang sowie den Lagebericht – des Zweckverbandes für das 
Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft. In die Prüfung wurde die 
Buchführung und das Inventar einbezogen. Die Buchführung sowie die Aufstellung dieser 
Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung 
des Zweckverbandes. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Inventars sowie über den Lagebericht abzugeben. 

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO und in Anlehnung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben des Inventars, 
der Buchführung und des Jahresabschlusses überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung des Zweckverbandes sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Die Rechnungsprüfung ist der 
Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 
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Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie 
ergänzenden Satzungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt." 

 

Mönchengladbach, den 04. Juni 2019 

Rechnungsprüfung 

 

 

Baldysiak 

Rechnungsprüfer 

 

Der vorstehende Prüfungsbericht wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei 
Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet. 
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6. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT 
 

 

6.1 Pflichtbestandteile 

6.1.1 Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 

6.1.2 Bilanz zum 31. Dezember 2018 

6.1.3 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 

6.1.4 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 
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Lagebericht  
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ANLAGE 6.1.2

Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaften Garzweiler

 Bilanz zum 31. Dezember 2018

 
A K T I V A

31.12.2018
EUR

1. Umlaufvermögen
1.1 Liquide Mittel 500.276,91

500.276,91

500.276,91

P A S S I V A

31.12.2018
EUR

1. Eigenkapital
1.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 359.744,45

359.744,45

2. Rückstellungen
2.1 Sonstige Rückstellungen 7.705,00

7.705,00

3. Verbindlichkeiten
3.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 113.017,88

3.2 Sonstige Verbindlichkeiten 19.809,58

132.827,46

500.276,91



ANLAGE 6.1.3

Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Fortge-
schriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

Vergleich Ansatz
/ Ist

Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR

2 3 4

1 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 475.000,00 534.629,29 59.629,29

2 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.604,00 2.604,00

3 = Ordentliche Erträge 475.000,00 537.233,29 62.233,29

4 - Personalaufwendungen -224.000,00 -25.363,58 198.636,42

5 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -135.000,00 -100.002,50 34.997,50

6 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -1.899,24 -1.899,24

7 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -115.700,00 -50.223,52 65.476,48

8 = Ordentliche Aufwendungen -474.700,00 -177.488,84 297.211,16

9 = Ordentliches Ergebnis 300,00 359.744,45 359.444,45

10 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -300,00 0,00 300,00

11 = Finanzergebnis -300,00 0,00 300,00

12 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 359.744,45 359.744,45

13 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

14 = Jahresergebnis 0,00 359.744,45 359.744,45

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

15 = Verrechnungssaldo 0,00 0,00 0,00
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ANLAGE 6.1.4

Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler

Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

Fortge-
schriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

Vergleich Ansatz
/ Ist

Ein- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR

2 3 4

1 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 475.000,00 536.000,00 61.000,00

2 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 475.000,00 536.000,00 61.000,00

3 - Personalauszahlungen -224.000,00 -2.950,00 221.050,00

4 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -135.000,00 0,00 135.000,00

5 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -300,00 0,00 300,00

6 - Sonstige Auszahlungen -115.700,00 -32.773,09 82.926,91

7 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -475.000,00 -35.723,09 439.276,91

8 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 500.276,91 500.276,91

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

10 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

11 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00

12 = Finanzmittelüberschuss 0,00 500.276,91 500.276,91

13 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00

14 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 0,00 500.276,91 500.276,91

15 = Liquide Mittel 0,00 500.276,91 500.276,91
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ANLAGE 6.1.6 
 
 
Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung: 
 
 
Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang sowie den Lagebericht – des 
Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2018 geprüft. In 
die Prüfung wurden die Buchführung und das Inventar einbezogen. Die Buchführung 
sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften 
von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in 
der Verantwortung der Geschäftsführung des Zweckverbandes. Die Aufgabe der 
Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des 
Inventars sowie über den Lagebericht abzugeben. 
 
Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO und in Anlehnung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden Nachweise für die Angaben des Inventars, der Buchführung und des 
Jahresabschlusses überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung des Zweckverbandes sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Die Rechnungsprüfung 
ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die 
Beurteilung bildet. 
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Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des 
Zweckverbandes. 
 
 
 
 
 
Mönchengladbach, den 04. Juni 2019 

 
Rechnungsprüfung 
 
 
 
 
 
Baldysiak 
Rechnungsprüfer 

 
 
Der vorstehende Prüfungsbericht wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet. 
 


